
Gebäudebedarfsplanung im 
Dekanatskreis München
Zusammenfassung der Zoom-Veranstaltung vom 22.01.2026, 
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Vision für 2035
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Was bleibt – was kommt

Was bleibt:

 Orte für kirchliches Leben

 Sakralgebäude für Gottesdienste und Veranstaltungen

 Die Bedeutung von evangelischem Leben in und um München

Was wird sich verändern:

 Weniger Gebäude erhalten einen Zuschuss

 Gebäude müssen wirtschaftlicher betrieben werden

 Der Gebäudebestand wird sich persektivisch verringern
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Gebäudebedarfsplanung Grundlagen

Die Gebäudebedarfsplanung ist in der Gebäudebedarfsplanungs-Verordnung geregelt. Diese ist Teil der 
Neuen Kirchgemeinde Bauverordnung von 2025. Diese regelt die Kategoriesierung von Gebäuden basiert auf 
dem Gebäudebestand von 2018. Die zu kategorisierenden Gebäeude sind: 
• Pfarrdienswohnungen, 
• Pfarrämter, 
• Gemeindehäuser und Gemeindezentrenund
• Kirchen

Die Kategorieren sind: 

Kategorie A: langfristig, d. h. über das Jahr 2035 hinaus aus Kirchensteuermitteln zu erhaltende Gebäude 

Kategorie B: bis zum Jahr 2035 grundsätzlich zu transformierende Gebäude 
Kategorie C: Gebäude, für die ein unverzüglicher Transformations- bzw. Aufgabebedarf besteht. 

WICHTIG: Im dekanatsweiten Durchschnitt dürfen nur ca. 50% der Gebäude in Kategorie A verortet werden. 
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Prozess Erstellung Gebäudebedarfsplanung in München
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Andere 
Informations-
veranstaltungen
05.06.2025
15.07.2025
22.10.2025



Prozess in der Regionalgemeinde 02
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12.05.2026 20.07.2026 11.11.2026

Dekanatsausschuss

26.11.2026 / 
15.12.2026    



Materialien für Gebäudebedarfsplanung

Kartendarstellung pro Regionalgemeinde (Beispiel)
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Materialien für Gebäudebedarfsplanung

Gebäudebestand (Beispiel)
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Materialien für Gebäudebedarfsplanung

Gebäudeliste mit Fotos (Beispiel)
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Portfolioanalyse - Dimensionen
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Portfolioanalyse – Datei pro Regionalgemeinde
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Portfolioanalyse – Kriterienkatalog
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Input von Regionalgemeinden
Insgesamt können nur zwei der insgesamt 8 Indikatoren von den Regionalgemeinden
beeinflusst werden:

- Bedeutsamkeit
(Welche Bedeutung hat das Gebäude für das geistliche Leben, in der Gemeinschaftsbildung und in der 
seelsorgerlichen Präsenz?; Wie stark trägt das Gebäude zur Zusammengehörigkeit bei?; Ist das Gebäude zukünftig
für die pfarrliche Nutzung vorgesehen?; Wie ist die Erkennbarkeit als geistliches Zentrum der Gemeinde / Region?; 
Wie gut unterstützt das Gebäude den Aurtrag, Menschen zu erreichen?)

- Bedeutung im Sozialraum
(Wie stark ist das Gebäude in das soziale und kulturelle Leben eingebunden?; Wie offen und vernetzt ist das 
Gebäude in die Gesellschaft hinein?; Gibt es Kooperationen mit anderen Kirchengemeinden, ökonenische
Zusammenarbeit, diakonische Nutzung?; Gibt es Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren?; Ist das 
Gebäude ehrenamtlich oder bürgerschaftlich starkt getragen, Wie ist die soziale Wirkung vor Ort? Trägt der Ort zu
Zusammenhalt, Integration, Nachbarschaft oder Stadtentwicklung bei?)
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Vorgaben für Klassifizierung
(Kirchengemeinde Bauverordnung 2025)
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Wichtig bei Klassifizierung
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ACHTUNG:

Für Gebäude der Kategorie B und C ab 2027 weder landeskirchlichen Bedarfszuweisungen noch
Gelder aus dem Gemeindehausbüdget!!! 
(Ob es landeskirchliche Regelbedarfszuweisungen geben kann ist nicht klar in KGBauV.)

Hier ist m.E. Abklärungsbedarf, gerade im Hinblick auf HGK und Oly!



Erstellung der Gebäudebedarfsplanung gemäß
Kirchengemeinde Bauverordnung 2025 (7 Schritte Prozess)
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Schritt 1
• Landeskirchliches Baureferat & Referat ‘Immobiliien Gemeindeaufsicht, Kndertagesstäten’ kategorisieren Gebäude in Rücksprache mit DekanInnen

Schritt 2

• Dekanatsausschuss beschliesst Kategorisierung und informiert Eigentümer der Gebäude; 
Möglichkeit einer Stellungnahme

Schritt 3
• Bei Unstimmigkeiten folgt ‘runder Tisch’

Schritt 4
• Diskussion in den Dekanatsbezirken in runden Tischen zur Erstellung einer Beschlussvorlage für GBP

Schritt 5
• Beschluss des GBP im Dekanatsausschuss

Schritt 6
• Prüfung durch Landeskirchenamt und zuständiges Referat

Schritt 7
• Information der Dekanate und Kirchengemeinden mit 30 täger Widerspruchsmöglichkeit



Unterstützung bei Gebäudebedarfsplanung

Es gibt von der Landeskirche eine Institution, die Gemeinden und Regionen bei der 
Gebäudebedarfplanung unterstützen:

26/02/2026 Thema der Präsentation // etc. 17



Unterstützung bei Gebäudebedarfsplanung
Diese Institution unterstützt auch hinsichtlich Finanzierungsfragen und in der Umsetzung von 
Bauvorhaben – in enger Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeindeamt.
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Vielen Dank!

26/02/2026

Liesl Münch

Ev. Heilig-Geist 
Gemeinde München


